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Häufigkeiten von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche



Dimension von Misshandlung aus 
Dunkelfelduntersuchungen



Prävalenzstudie aus Deutschland

• Bevölkerungsrepräsentative Stichprobe, N=2.510 Teilnehmer

• Alter: 14-94  Jahre

• Geschlecht: 53.3% weiblich, 46.7% männlich



Formen von Kindesmisshandlung
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13,9%

7,6%

2,3%

0,017%
Witt et al. (2017) 
Bundeskriminalamt (2017)

Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 im 
Vergleich zu Daten aus Witt et al. (2017)

Sexueller Missbrauch – weite Definition

Sexueller Missbrauch – mittlere Definition

Sexueller Missbrauch – enge Definition

PKS §§ 176, 177



Aktuelle Zahlen aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik



Meldungen von Kindeswohlgefährdung 
(„8a-Meldungen“)
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Der Anteil von festgestellten Kindeswohlgefährdungen im Vergleich zur Anzahl der 
Meldungen ist weitgehend stabil geblieben (2018: 32%; 2019: 32%; 2020: 31%, 2021: 30%)



Art der Gefährdung
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Hinweisgeber*innen

Quelle: Statistisches Bundesamt N 2019 = 68.322; N 2020 = 75.163; N 2021= 74.676
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Medizinische Einrichtungen als Orte der 
Hilfe für betroffene Kinder?

In Europa:

• 18 Millionen Kinder von sexuellem 
Missbrauch betroffen

• 44 Millionen Kinder von körperlicher 
Misshandlung betroffen

• 55 Millionen von psychischer Misshandlung 
betroffen

➢ 90 % aller Misshandlungsfälle werden von 
den Fachkräften in den Institutionen nicht 
wahrgenommen

13

WHO: European report on preventing child maltreatment



Gewalt im medizinischen Kontext



Formen



Gewalt durch Fachkräfte im medizinisch-therapeutischen Kontext 

Misshandlung durch Fachkräfte im 
medizinisch-therapeutischen Kontext 

Körperliche 
Miss-

handlung

Vernachlässigung durch Fachkräfte im 
medizinisch-therapeutischen Kontext

Emotionale 
Miss-

handlung

Sexuelle Übergriffe im 
Abhängigkeitsverhältnis

und sexualisierte 
Gewalt gegen 

Schutzbefohlene

Vernachlässigung der 
Pflege und 

medizinischen 
Behandlung

Unzureichende 
Beaufsichtigung der 

Patient:innen

Weitere Formen von Gewalt im medizinisch-therapeutischen Kontext

Finanzielle 
Ausbeutung

Patiententötungen
Nicht medizinisch indizierte 

freiheitsentziehende Maßnahmen 
und Zwangsmaßnahmen

Formen von personaler Gewalt
(Für den institutionellen medizinischen Bereich modifiziert nach Leeb et al. 
2008)

Gewalt unter der 
Geburt



Gewaltformen im medizinischen Bereich: 
auch strukturelle Formen in den Blick 
nehmen!

Personale Gewalt

Gewaltformen

Kulturelle GewaltStrukturelle Gewalt

Körperliche 
Misshandlung

Emotionale 
Misshandlung

Vernachlässigung

Sexualisierte Gewalt

…

z.B.

• Schlechte 
Arbeitsbedingungen

• Fehlende 
Sensibilisierung für die 
Thematik

• Unzureichende 
Durchsetzung von 
Patientenrechten

• Mangelnde 
Anerkennung für 
Fachkräfte

z.B.

• Gesellschaftliche
Akzeptanz von Gewalt

• Vorurteile gegen das
Alter, gegen Menschen
mit Behinderung, gegen
psychisch Kranke etc.

• Pflegeverpflichtung für
Frauen



Häufigkeiten von personaler Gewalt im medizinischen 
Kontext



➢ Häufigkeit von Gewalt (gegen Minderjährige) durch Pflege- und 

Betreuungspersonen ist bisher kaum untersucht worden

Bevölkerungsbasierte Befragung der deutschen Bevölkerung mit 2.437 

Teilnehmern (Witt et al., 2018 ) 

• Lebenszeitprävalenz von 3,1% (♀ 4,8%, ♂ 0,8%) für sexuellen 

Kindesmissbrauch in Institutionen (Schulen, Vereine, Kliniken etc.) 

• Prävalenz von körperlicher Misshandlung in Einrichtungen: 28%

• 0,1% Erfahrung von sexuellen Missbrauch in Krankenhäusern während der 

Kindheit

Untersuchungen zur Häufigkeit von 
Misshandlung durch Pflege- und 
Betreuungspersonen



Repräsentative Umfrage in Großbritannien (Radford et al., 2011)

Durch Pflegekräfte in Institutionen:

• 0,1-0,4% erlebten körperliche Gewalt

• 0,1-0,2% erlebten sexuellen Missbrauch 

• 0,3-0,6%  erlebten allgemeine Misshandlungen einschließlich körperlicher 

Gewalt, körperlicher Vernachlässigung und emotionaler Misshandlung

Untersuchungen zur Häufigkeit von 
Misshandlung durch Pflege- und 
Betreuungspersonen



USUMA-Befragung zu Gewalt durch 
Pflege- und Betreuungspersonen

• Bevölkerungsrepräsentative Umfrage im 

Jahr 2018 mit N=2.516 (♀ 54,5%, ♂

45,5%)

• Erfragt wurden erlebte Übergriffe durch 

Pflegepersonen in der Kindheit und 

Jugend unter anderem in 

Kinderkliniken/Kliniken für Erwachsene 

und der Kinder- und Jugendpsychiatrie



Clusterung der Items

Körperliche Misshandlung

• Körperliche Gewalt in Form von Schlägen, groben Umgang bei Pflegemaßnahmen 
o.ä.

• Körperliche Gewalt in Form von Durchführung von Zwangsmaßnahmen (z.B. 
Fixierung, Einschließung)

Emotionale Misshandlung

• Gedemütigt, beleidigt, bedroht oder eingeschüchtert

• Im Vertrauen gesagte Informationen "hinter dem Rücken" weitergegeben

Sexueller Missbrauch

• Ohne Penetration

• Mit Penetration

Vernachlässigung

• Nicht dafür interessiert, wie es mir geht

• Sich nicht ausreichend um mich gekümmert 

• Nicht gut auf mich aufgepasst 



USUMA-Befragung zu Gewalt durch 
Pflegekräfte in Kliniken

Form der 
Misshandlung

Kinder- und Jugendpsychiatrie 

(N =39-41)

Kinderklinik/Klinik für 
Erwachsene 

(N =459-465)

Betroffene
Gesamt 

in %

Betroffene
Gesamt 

in %Weiblich 
in %

Männlich 
in %

Weiblich 

in %

Männlich 

in %

Körperliche 
Misshandlung

36.0 25.0 31.7 8.4 8.9 8.6

Emotionale 
Misshandlung

20.8 26.7 23.1 9.9 9.0 9.5

Sexueller 
Missbrauch

4,0 12,5 7,3 0,4 1,1 0,7

Vernachlässigung 20.0 25.0 22.0 10.7 12.0 11.2

Hoffmann et al., 2020



Medizinische Einrichtungen als Tatorte

Obwohl die Zahlen relativ hoch sind und immer wieder auch Fälle 
bekannt werden, ist diese Perspektive häufig wenig im Blick.



(Medizinische) Institutionen müssen 
Schutzorte und Kompetenzorte sein

Institution als Kompetenzort

Kinder und Jugendliche (und andere 

Personen), die von Gewalt betroffen 

sind, finden in  Einrichtungen 

kompetente Hilfe und 

Unterstützung

Institution als Schutzort

Institutionelle Strukturen und 

Abläufe sind so gestaltet, dass 

Grenzüberschreitungen und 

Gewalt, erkannt, benannt und 

Maßnahmen ergriffen werden, 

diese zu stoppen bzw. präventiv zu 

verhindern („kein Tatort werden“)

Schutzkonzept



Entwicklung von Schutzkonzepten



Entwicklung von Schutzkonzepten: 
Anfänge

Deutschland 

• Seit den 1990er Jahren Diskurse über 
Prävention und Entwicklung von 
Konzepten hierzu (Conen, 1995; Enders, 
1995)

• 2002: Handbuch Sexueller Missbrauch 
durch Professionelle in Institutionen 
(Fegert & Wolff)

International

• 2. Weltkongress gegen die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern in Yokohama 
2001



Sexueller Missbrauch in Institutionen

• Sogenannter „Missbrauchsskandal“ im Frühjahr 2010 

• Öffentliche und (fach-) politische Debatten über sexuellen Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen hauptsächlich in der katholischen Kirche und in 

reformpädagogischen Einrichtungen

März 2010:

• Ernennung von Christine Bergmann zur Unabhängigen 

Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 

Kindesmissbrauchs

• Gründung des Runden Tisches „Sexueller 

Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und 

Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen 

Einrichtungen und im familiären Bereich“ 



Gesellschaftliche Aufarbeitung ab 2010

Runder Tisch „Sexueller Missbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 

privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich“

Hotline 
der 
katholischen 
Kirche



Aufarbeitung von Zeugnissen von 
Betroffenen

Betroffene wenden sich an die 
von der Bundesregierung 
eingerichtete Anlaufstelle 



Aufarbeitung von Zeugnissen von 
Betroffenen

Betroffene wenden sich an die von der Bundesregierung eingerichtete 
Anlaufstelle

• Berichte von insgesamt 1.138 Betroffenen

Durchschnittsalter: 52 Jahre

Altersspanne: 12 – 89 Jahre

58 % Männer, 42 % Frauen

96 % Missbrauchsfälle aus der Vergangenheit

91 % Fälle mit mehrfachem bis hin zu regelmäßig wiederkehrendem 

Missbrauch

• 4,7% der Fälle (N=53) hatten einen medizinisch-therapeutischen 

Kontext



Missbrauch im medizinisch-therapeutischen 
Setting I  (Anlaufstelle)

Täter/innen tarnen Handlungen als medizinisch notwendige 
Interventionen, setzen zum Teil Medikamente ein und nutzen das 
Ausgeliefertsein von narkotisierten oder schwer beeinträchtigten 
Patienten

• Täter/innen nutzten die Situation von bereits Betroffenen aus

„Ich wurde zunächst zu meinen sexuellen Vorlieben befragt, dann….“

• Betroffene berichten Abhängigkeitsgefühl von missbrauchenden 
Therapeuten

• Drohungen der Täter/innen um Geheimhaltung und Fortführung des 
Missbrauchs zu erzwingen

„Mir wurde gesagt, dass dann alle in eine Klinik eingewiesen werden.“

• Negative Reaktionen von Erwachsenen auf die Offenbarungen des 
Missbrauchs

„Meine Mutter sagte mir, sie glaube nicht, dass der Herr Doktor sowas 
mache. Ich hätte das aus Bosheit erfunden.“



Missbrauch im medizinisch-therapeutischen 
Setting II (Anlaufstelle)

Forderungen von Betroffenen:

• Aufklärung, Beschwerdemanagementsysteme in Kliniken, 

Ansprechpartner/Netzwerke

• Thema Missbrauch auch im Kontext von Krankenbehandlung und Therapien 

enttabuisieren:

„…ich appelliere daran, dass die Thematik ‚therapeutischer Missbrauch‘ … 

Berücksichtigung findet. (...) Außerdem müssen sich die Verantwortlichen 

dem Thema stellen.“



➢Alle Institutionen sollten Schutzkonzepte etablieren.

➢Der Runde Tisch hat in seinem Abschlussbericht 

Elemente von Schutzkonzepten definiert, die jedoch von 

jeder Institution spezifisch auf ihre Strukturen und ihren 

Kontext angepasst werden müssen. 

Runder Tisch „Sexueller Missbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen 

in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen und im familiären 

Bereich“



Was ist ein Schutzkonzept?

Ein Schutzkonzept …

• … ist ein System von spezifischen Maßnahmen, die für den besseren Schutz 

von Mädchen und Jungen  (vor sexuellem Missbrauch und Gewalt) in einer 

Institution sorgen 

Hierzu gehören:

• eine Analyse der Risikofaktoren/Risikosituationen für (sexuelle) Übergriffe

• die Etablierung von Strukturen und Abläufen um (sexuelle) Übergriffe zu 

verhindern und wenn sie doch  passiert sind adäquat zu reagieren



Was kann ein Schutzkonzept erreichen?

Ein Schutzkonzept …

• … stärkt die Rechte der Kinder und Jugendlichen durch Information,                      

Beteiligung und  Beschwerdemanagement

• … schränkt die Handlungsspielräume von Täter:innen ein

• … soll die Handlungssicherheit der Fachkräfte erhöhen



Ebenen und Elemente von 
Schutzkonzepten

Ebenen Elemente

Analyse
• Gefährdungsanalyse/Risikoanalyse

• Potentialanalyse

Prävention

• Präventionsangebote für die Kinder und Jugendlichen

• Pädagogisches, sexualpädagog. und medienpädagog. Konzept

• Leitbild

• Verhaltenskodex/Verhaltensleitlinien

• Partizipationsformen für Kinder und Jugendliche, Eltern und
Mitarbeitende

• Konzept zum Management von Beschwerden und Anregungen

• Kinderschutzsensible Personalrekrutierung und -entwicklung

• Arbeitsvertragliche Regelungen, z.B. Einholung eines Erweiterten
Führungszeugnisses

• Berücksichtigung von Kriterien des Kinderschutzes in der
Personalauswahl

• Regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeitenden



Ebenen und Elemente von 
Schutzkonzepten

Ebenen von 
Schutzkonzepten

Elemente von Schutzkonzepten

Intervention

• Interventionsplan zum Umgang mit Fehlverhalten von
Mitarbeitenden

Mit dem Begriff Fehlverhalten sind hier umfasst: fachliches
Fehlverhalten, (sexuelle) Grenzverletzungen, (sexuelle)
Übergriffe/(sexuelle) Gewalt

Aufarbeitung

• Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der
Aufarbeitung aufgetretener Fälle

• Konzept zur Rehabilitation nach Falschbeschuldigung



Aufbau eines Schutzkonzeptes

Bausteine Ebene 

Prävention

Fundament des Schutzkonzeptes

Gefährdungsanalyse/Risikoanalyse

Potentialanalyse/Ressourcenanalyse

Schutzkonzept

Bausteine Ebene 

Intervention

Bausteine Ebene 

Aufarbeitung

Evaluation des Schutzkonzeptes



Verpflichtung zur Umsetzung von Schutzkonzepten in 
medizinischen Institutionen



• Seit 17.11.2020 gibt es eine Vorgabe des G-BA die Entwicklung von 

Schutzkonzepten zu einem verpflichtenden Teil des 

Qualitätsmanagements zu machen 

• Ziel ist es, „Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber 

vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern 

und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, 

vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und 

auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern.“ (https://www.g-

ba.de/downloads/39-261-4379/2020-07-16_QM-RL_Vorgaben-aktueller-

Stand_BAnz.pdf) 

Verpflichtung zur Umsetzung von 
Schutzkonzepten in Kliniken und Praxen

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4379/2020-07-16_QM-RL_Vorgaben-aktueller-Stand_BAnz.pdf


Folgende Elemente müssen mindestens umgesetzt sein:

• Prävention (u. a. Information und Fortbildung der Mitarbeiter, Entwicklung 

wirksamer Präventionsmaßnahmen, Selbstverpflichtung und 

Verhaltenskodex, altersangemessene Beschwerdemöglichkeit, 

vertrauensvoller Ansprechpartner sein, spezielle Vorgaben zur 

Personalauswahl),

• Interventionsplan (z. B. bei Verdachtsfällen, aufgetretenen Fällen, 

Fehlverhalten von Mitarbeitern) und

• Aufarbeitung (u. a. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 

aufgetretenen Fällen entwickeln)

Die Umsetzung dieser Elemente muss auf einer Gefährdungsanalyse basieren.

Umzusetzende Elemente
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4379/dd82cea3d93f74f346b9e6d03ed44313/2020-07-
16_QM-RL_Vorgaben-aktueller-Stand_BAnz.pdf (S.3)

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4379/dd82cea3d93f74f346b9e6d03ed44313/2020-07-16_QM-RL_Vorgaben-aktueller-Stand_BAnz.pdf


Grundlegende Aspekte von Schutzkonzeptentwicklung



Grundlegende Aspekte von 
Schutzkonzeptentwicklung 

Haltungsentwicklung 

• In der Institution muss eine Haltung etabliert werden, dass Übergriffe, egal 

welcher Art nicht geduldet werden. 

• Diese Haltungsentwicklung sollte eine grundsätzliche Haltung gegenüber 

den Patient:innen/Klient:innen umfassen, die von Achtung der 

Menschenwürde, dem Respekt gegenüber den Rechten und Bedürfnissen 

des Einzelnen sowie Selbstbestimmung gekennzeichnet ist. 



Grundlegende Aspekte von 
Schutzkonzeptentwicklung 

Schutzkonzeptentwicklung als Prozess 

• Die Entwicklung eines Schutzkonzeptes ist als Prozess zu betrachten und 

nicht als einmalige Tätigkeit. 

• Eher von Schutzprozess sprechen

• Ein Schutzkonzept muss im Alltag gelebt werden, regelmäßige 

Überarbeitung und Anpassung ist notwendig.



Grundlegende Aspekte von 
Schutzkonzeptentwicklung 

Partizipative Erarbeitung und Umsetzung 

• Die Elemente von Schutzkonzepten sollten, wo immer dies möglich ist, als 

partizipativer Prozess gemeinsam von allen in der Einrichtung tätigen 

Berufsgruppen sowie den Patient:innen und deren Angehörigen entwickelt 

werden. 

• Auch Risikofaktoren/Risikosituationen müssen gemeinsam angeschaut 

und bewertet werden

• Bei Elementen, wo dies nicht oder nur eingeschränkt möglich ist , muss das 

erarbeitete Konzept den Mitarbeitenden bekannt gemacht und mit ihnen 

diskutiert werden. 



Grundlegende Aspekte von 
Schutzkonzeptentwicklung 

Breiter Fokus des Schutzkonzeptes 

• Nicht nur sexualisierte Gewalt in den Blick nehmen, sondern alle Arten von 

Gewalt

• Multikausalität von Gewaltentstehung beachten: auch strukturelle 

Ursachen berücksichtigen



Alle Gewaltkonstellationen in den Blick 
nehmen

• Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

in der Familie oder in institutionellen 

Kontexten

• Häusliche Gewalt

• Außerhäusliche (sexuelle) Gewalt

• Gewalt in der häuslichen 

Versorgung/Pflege durch Angehörige

• Gewalt in anderen Institutionen 

(Altenheim, Einrichtung für Menschen 

mit Behinderung etc.)

• Fachkräfte gegen Patient:innen

• Patient:innen (auch Angehörige, 

Bezugspersonen) gegen Fachkräfte

• Fachkräfte untereinander

• Patient:innen untereinander

Gewalt in der Klinik
Gewalt außerhalb der Klinik und 

Betroffene kommen in die Klinik



Grundlegende Aspekte von 
Schutzkonzeptentwicklung 

Hohe Leitungsverantwortung beachten

• Prozess der Schutzkonzeptentwicklung in Gang bringen, anleiten, 

moderieren

• Ressourcen bereitstellen

• Mitarbeiter:innen für das Thema gewinnen und motivieren 

• engagierte Mitarbeitende stärken



Grundlegende Aspekte von 
Schutzkonzeptentwicklung 

Offene und positive Fehlerkultur etablieren

• Aus Fehlern lernen

• Fehler und fachliches Fehlverhalten offen ansprechen

• Beschwerdesystem etablieren

• Fehlerentstehung analysieren und grundlegende Prinzipien der 

Fehlerentstehung erkennen, wie z.B. begünstigende Abläufe oder 

Strukturen, um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden



Umgang mit Fehlverhalten in Institutionen
Mit dem Begriff Fehlverhalten sind hier umfasst: fachliches Fehlverhalten, (sexuelle) 

Grenzverletzungen, (sexuelle) Übergriffe, (sexuelle) Gewalt

Offene und 
positive 

Fehlerkultur

Interventions-
plan

Verhaltens-
leitlinien

Beschwerde-
verfahren

=
Institutionelle 
Haltung, dass 
Fehlverhalten/ 

Fehler offen 
angesprochen 

und als 
Möglichkeit 

gesehen werden 
zu lernen

=
Möglichkeiten, 
Fehlverhalten/ 

Fehler zu melden

=
Definitionen 
gewünschten 

Verhaltens sowie 
Hinweis, dass 
Fehlverhalten 
Konsequenzen 

hat

=
Festlegung eines 
Handlungsablauf

es bei 
Fehlverhalten

Umgang mit Fehlverhalten in 
Institutionen

Aufarbeitungs-
konzept

=
Aus Fehlern 
lernen und 
Prozesse 

verbessern

Prävention Intervention Aufarbeitung



Praktische Umsetzung von Schutzkonzepten



Gefährdungsanalyse/Risikoanalyse



Spezifische Gefährdungsfaktoren im 
klinischen Setting 

• Alle Menschen, die sich in medizinische Institutionen zur Betreuung, 

Pflege- oder Krankenbehandlung begeben, müssen sich auf ein 

Abhängigkeitsverhältnis einlassen, dass sie relativ schutzlos macht.  

• Dies gilt ganz besonders, aber eben nicht nur, für Kinder und 

Jugendliche.

• Medizinische und pflegerische  Handlungen erlauben Körperkontakt etc. 

der von Patienten toleriert werden muss

• Bestimmte Maßnahmen haben ein hohes Gefährdungspotential zur 

Machtausübung missbraucht zu werden, z.B. freiheitsentziehende 

Maßnahmen und Zwangsmaßnahmen



Spezifische Gefährdungsfaktoren im 
klinischen Setting 

Patient:innen …

• können in der Regel nicht einschätzen ob die durchgeführten Maßnahmen 

notwendig sind und lege artis durchgeführt werden

• kennen in der Regel die regulären Abläufe und Zuständigkeiten im 

medizinischen Kontext nicht

• befinden sich in einem ungewohnten Umfeld 

DIESE FAKTOREN KÖNNEN UNSICHERHEIT ERZEUGEN ODER VERSTÄRKEN.

Wichtig deshalb: 

• Gute Aufklärung

• Den Patient:innen Möglichkeit zum Nachfragen  und Mitentscheiden geben.

• Einbindung von Bezugspersonen



Spezifische Gefährdungspotentiale im 
Setting Kinder- und Jugendpsychiatrie

Im Feld der Kinder- und Jugendpsychiatrie kumulieren Risikofaktoren für 

Übergriffe, weil dies ein Arbeitsfeld ist, …

• … in dem emotionale und dichte Beziehungen zwischen betreuenden und 

betreuten Personen  bestehen, wo es im Rahmen von Psychotherapie und/oder 

wiederholten Klinikaufenthalten langdauernde Vertrauensbeziehungen gibt.

• … in welchem Zwangsmaßnahmen angewendet werden, diese haben ein 

hohes Potential, zur Machtausübung missbraucht zu werden.

• … mit einem hohen Anteil von Patient:innen mit Vorgeschichte von ACE, diese 

haben ein höheres Risiko für erneute Traumatisierung und oft keine sie 

schützenden Sorgeberechtigten



Strukturelle Gefährdungspotentiale 

• In Kliniken starke Hierarchien und  hoher Grad von Abhängigkeiten

• Bisweilen Etablierung von missbrauchsbegünstigenden Strukturen und 

Abläufen in der ganzen Institution, die auch nicht mehr hinterfragt werden

➢ Beispiel Holzminden



Ausnutzen der beruflichen Stellung als 
Groomingstrategie



Gefährdungsanalyse

• Eine Gefährdungsanalyse muss immer der erste Schritt einer 

Schutzkonzeptentwicklung sein. 

• WICHTIG: Gefährdungen, Unsicherheiten und Risiken müssen gemeinsam 

erkannt und bewertet werden, das heißt Diskussion darüber mit allen 

Akteur:innen in einer Institution und den Adressat:innen



Gefährdungsanalyse: Methoden

• Nadel-Methode

• Ampelmethode

• Fragebogen zu Risikofaktoren



Gefährdungsanalyse:

Nadelmethode

Gelbe Nadeln markieren Vermeidungsräume: 

• Wo halten sich die Kinder und Jugendlichen nicht gern auf? 

• Wohin nehmen sie lieber jemanden mit?

Rote Nadeln markieren Angst-Räume: 

• Welche Orte mögen die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht? 

• Welche suchen sie am liebsten erst gar nicht auf? 

Grüne Nadeln markieren 
Lieblingsräume: 

• Wo halten sich die Kinder 
und Jugendlichen gerne auf? 

• Wo fühlen sie sich sicher? 



Gefährdungsanalyse: Ampelmethode

• Diese Methode kann zur Einschätzung von Situationen und 

Handlungsabläufen genutzt werden

Bewertung Ablauf/Vorgehen xy

GRÜN
Ich denke, dass dieses Vorgehen/dieser Ablauf richtig und angemessen

ist.

GELB

Ich stehe diesem Vorgehen/Ablauf zwiegespalten gegenüber, da ich

Grenzen und die Rechte der Patientinnen und Patienten nicht

konsequent gewahrt sehe.

ROT
Es handelt sich aus meiner Sicht um ein Vorgehen/einen Ablauf, der nicht

in Ordnung ist.



Gruppen institutioneller Risikofaktoren 
(nach König et al. 2018)

Zielgruppe 
(Wer wird 

betreut/gepflegt/behandelt?)

Personal/Personalpolitik

Betreuungsverhältnis 
(In welchem Kontext findet die 

Betreuung/Pflege/Behandlung statt?)

Fehlerkultur, Information, 
Beteiligungsstrukturen und 
Beschwerdemanagement

Institutionelle Rahmenbedingungen



Gruppen institutioneller 
Gefährdungsfaktoren (nach König et al. 2018)

1) Zielgruppe, z.B. 

• Kinder und Jugendliche

• Menschen mit Behinderung

• Patient:innen mit psychischen Erkrankungen

• Patient:innen mit Bewusstseinstrübung (etwa durch Medikamente oder im Rahmen 
von Vorerkrankungen)

• Menschen mit kognitiven Defiziten (etwa durch geistige Behinderung, Demenz

2) Betreuungsverhältnis, z.B. 

• Unbeaufsichtigte Einzelkontakte

• Stationäre Jugendhilfe

• Kinder und Jugendliche mit wenig Kontakten außerhalb der Einrichtung

• Körperliche Untersuchungen (v.a. im Intimbereich)

• Besondere Vertrauensbeziehungen (z.B. im Rahmen von Therapie) 

• Durchführung von Zwangsmaßnahmen



Gruppen institutioneller 
Gefährdungsfaktoren (nach König et al. 2018)

3) Personal/Personalpolitik, z.B. 

• Unzureichender Personalschlüssel 

• Keine Kontinuität im Personal 

• Einstellungsverfahren, in denen das Thema Übergriffe nicht angesprochen wird 

• Keine fundierte Einarbeitung 

• Unklare und/oder intransparente Definierung von Kompetenzen und 
Arbeitsaufgaben 

• Keine Fort- und Weiterbildungsangebote



Gruppen institutioneller 
Gefährdungsfaktoren (nach König et al. 2018)

4) Fehlerkultur, Information, Beteiligungsstrukturen und 
Beschwerdemanagement, z.B. 

• Unklare Zuständigkeiten

• Intransparente Entscheidungs- und Kommunikationswege

• Informationsdefizit bei den Kindern und Jugendlichen 

• Mangelnde Einbindung von Eltern

• Ausgeprägte Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse

• Keine Regeln für Umgang mit Fehlverhalten

• Kein etabliertes Beschwerdemanagement



− Prävalenz der selbst erlebten sexuellen 
Belästigung durch Patienten und Kollegen

− Häufigkeit von erlebter sexueller Belästigung 
gegenüber Patienten

− Häufigkeit offizieller Maßnahmen nach 
Erfahrung sexueller Belästigung

Wurde in 2022 durchgeführt in 4 
Universitätskliniken in Deutschland:

Risikoanalyse mit Mitarbeitenden



Analyseergebnisse: Risikoanalyse

(Klinikweite Veranstaltung im Mai 2022)



Potentialanalyse



Potentialanalyse

• Ziel der Potentialanalyse ist die Erfassung des IST-Standes bezüglich der 

Entwicklung von Schutzkonzepten, der Ressourcen sowie möglicher 

Probleme. 

 Hierfür kann die Methode der SWOT-Analyse genutzt werden.

S = Strength (Stärken)

W = Weaknesses (Schwächen)

O = Opportunities (Chancen)

T = Threats (Risiken) 



Potentialanalyse

Strengths = Stärken
Was läuft gut in Bezug auf 

Kinderschutz?
Welche Maßnahmen sind schon 

umgesetzt?

Weaknesses= Schwächen
Was läuft noch nicht gut? 

Welche Maßnahmen sind noch 
notwendig?

Welche Gefährdungsfaktoren liegen 
vor?

Opportunities= Chancen
Welche positiven Aspekte bringt 

die Umsetzung von (Kinder-) 
Schutzmaßnahmen für unsere 

Einrichtung mit sich?
Welche Ressourcen können wir noch 

nutzen?

Threats = Risiken
Was sind Risiken/Probleme/ Nachteile 

in Bezug auf die Umsetzung von 
(Kinder-) Schutzmaßnahmen in unserer 

Einrichtung?



Analyseergebnisse: SWOT-Analyse

(Klinikweite Veranstaltung im Mai 2022)



Potentialanalyse in Bezug auf mich 
selbst: mögliche Fragen

• Welche positiven und negativen Erfahrungen habe ich mit der Implementierung von 

Schutzkonzepten bzw. einzelner Schutzmaßnahmen bereits gemacht? Was habe ich aus 

den gemachten Erfahrungen für mich mitgenommen?

• Welche Erfahrungen habe ich in anderen Bereichen gemacht, die ich auf die 

Implementierung von Schutzkonzepten übertragen kann (z.B. Erstellung von 

Präventionskonzepten zu Gewalt oder Drogenmissbrauch, Qualitätsmanagement, 

Change Management)?

• Welche Kompetenzen kann ich für die Umsetzung von (Kinder-)Schutzmaßnahmen 

einbringen (z. B. fachliche Kenntnisse, Führungsqualitäten)? 

• Wo sehe ich meine Rolle im Prozess der Entwicklung und Implementierung von 

Schutzkonzepten (z.B. Koordination, inhaltliche Mitarbeit …)? Was sind meine 

Möglichkeiten, Aufgaben und Grenzen? 



Block Prävention



Abschlussbericht der Kommission 
Kinderschutz Baden-Württemberg



Präventionsempfehlungen im Bericht der 
Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg

Insgesamt wird im Bericht das Wort „Prävention“ 45 Mal verwendet

Zentrale Empfehlungen beziehen sich auf:

− mit Schutzkonzepten und Auditierung Prävention ausbauen (S.27)
− Europarechtliche Grundlagen (S.32)
− Therapeutische Behandlung von tatgeneigten sowie Täterinnen und Tätern als 

Maßnahme zur Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs (s. 57)
− E-Learningkurs „Sexueller Missbrauch und sexuelle Übergriffe – Kinderschutz aus 

Sicht der Schule“ (S.87)
− Spezifische Fortbildung für den Bereich Kinderschutz – Schutz und Prävention, 

Fortbildungsangebote des KVJS-Landesjugendamts (S.127)
− Therapeutische Behandlung von Tatgeneigten und Tätern als Maßnahme zur 

Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs (S.167)
− Professionsübergreifende Optimierungsmöglichkeiten und Empfehlungen (S.183)



Block Prävention: Vorgaben G-BA

• Prävention (u. a. Information und Fortbildung der Mitarbeiter, Entwicklung 

wirksamer Präventionsmaßnahmen, Selbstverpflichtung und 

Verhaltenskodex, altersangemessene Beschwerdemöglichkeit, 

vertrauensvoller Ansprechpartner sein, spezielle Vorgaben zur 

Personalauswahl)



Präventionsmaßnahmen



Prävention: Definition 

und Einteilungen

• Prävention: zielgerichtete Maßnahmen und Aktivitäten, um Krankheiten oder 

gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, das Risiko der Erkrankung zu 

verringern oder ihr Auftreten zu verzögern

Einteilungen:

• Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention

• Verhaltens- und Verhältnisprävention

• Universelle, selektive und indizierte Prävention

➢ Alle Einteilungen können sich auf drei Ebenen beziehen: Makroebene 

(Gesellschaft), Mesoebene (Institution) und Mikroebene (Person). 



Prävention: 

Einteilungen

Primäre, sekundäre und 

tertiäre Prävention

Verhaltens- und 

Verhältnisprävention

Universelle, selektive und indizierte 

Prävention
Bezug: 

Stadium der Erkrankung

Bezug: 

Person und Umwelt

Bezug: 

Zielgruppen

Primäre Prävention

• Krankheiten verhindern

Sekundäre Prävention

• Krankheiten erkennen und 
frühzeitig therapieren

Tertiäre Prävention

• Krankheitsfolgen mildern, 
Rückfälle vermeiden, 
Verschlimmerung der Erkrankung 
verhindern

Verhaltensprävention

• Bezug auf einzelnen Menschen und dessen 
individuelles Gesundheitsverhalten

• Risikofaktoren reduzieren

• Eigene Gesundheitskompetenz stärken

Verhältnisprävention

• Bezug auf Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
(z.B. Wohnumgebung, Einkommen, 
Bildung)

Universelle Prävention

• Zielgruppe: Gesamtbevölkerung

• z.B. Impfempfehlungen, Schulungsprogramme, 
Kampagnen in den Medien

Selektive Prävention

• Zielgruppe: Risikogruppen

• z.B. Prävention von Alkoholmissbrauch bei 
Kindern suchtkranker Eltern; Elterntrainings in 
sozialen Brennpunkten

Indizierte Prävention

• Zielgruppe: bereits Betroffene oder Personen mit 
gefestigtem Risikoverhalten

• z.B. Prävention von Alkoholmissbrauch bei 
Personen die regelmäßig am Wochenende viel 
Alkohol trinken, Mentorenprogramme für 
erstauffällige jugendliche 
Drogenkonsument:innen



Rahmenordnung 

(ständiger Rat DBK, 18.11.2019)

„Prävention im Sinne dieser Ordnung meint 

alle Maßnahmen die vorbeugend (primär), 

begleitend (?? sic) (sekundär) 

und nachsorgend (tertiär) gegen 

sexualisierte Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen und schutz- und hilfebedürftigen 

Erwachsenen ergriffen werden. Sie richtet 

sich an Betroffene, an die Einrichtungen 

mit ihren Verantwortlichen, in denen mit 

Kindern, Jugendlichen und schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen gearbeitet 

wird, und auch an Beschuldigte/Täter.“



Universelle Prävention Selektive Prävention Indizierte Prävention

(Potentielle) Betroffene 
(=> Mikroebene)

Empowerment von Kindern und 
Jugendlichen
z.B. Verweis auf Kinderrechte, 
Recht auf gewaltfreie Erziehung

Prävention für besonders 
gefährdete Gruppen
z.B. fremdplatzierte Kinder

Re-Integration Betroffener in die 
Gesellschaft und Vermeidung von 
Re-Viktimisierung

Potentielle Täter:innen
(=> Mikroebene)

Risiken für Täter:innen erhöhen 
(„situative Prävention“)

Informationen über Angebote 
zur Frühintervention
z.B. „Kein Täter werden“

(Unbeaufsichtigten) Kontakt zu 
Kindern unterbinden

Persönliches Umfeld 
(=> Mikroebene)

und Gesellschaft 
(=> Makroebene)

Bystander Edukation: 
Wissen über Kinderschutz 
vermitteln

Präventionsangebote für das 
Umfeld besonders gefährdeter 
Gruppen, z.B. Fachkräfte in der 
stationären Jugendhilfe

Interventions- und 
Kontrollmaßnahmen unter 
Berücksichtigung von Gruppen 
mit hohen Prävalenzen oder 
Risiken oder bereits Betroffenen 
(Schutz vor Reviktimisierung)

Institutionelle Strukturen 
(=> Mesoebene)

Fort- und Weiterbildung zu 
Kinderschutz/Gewaltschutz 

Implementierung eines 
Schutzkonzeptes

Entwicklung eines 
Beschwerdesystems 

Interventionen in der Institution 
wenn Missbrauch bekannt wird 
(sowohl in der Familie als auch in 
der Institution selbst) 
=> Institution als Schutz- und 
Kompetenzort

Prävention von 
sexuellem Missbrauch

Präventionsfokus

Level der 
Prävention



Finkelhor: Modell der vier 
Voraussetzungen

Motivation

Überwin-
dung 

innerer 
Hemmnisse

Überwin-
dung 

äußerer 
Hemmnisse

Überwin-
dung der 

Wider-
stände des 

Opfers



Finkelhor: Modell der vier 
Voraussetzungen

Voraussetzungen Was bedeutet das?

Mögliche Ansatzpunkte in 

der Schutzkonzept-

entwicklung in Institutionen

Motivation

„Wunsch“ Kind sexuell zu 

missbrauchen

(Situationstäter versus 

Persönlichkeitstäter)

• Polizeiliches Führungszeugnis

• Tätigkeitsausschluss 

einschlägig vorbestrafter 

Personen

Überwindung 

innerer 

Hemmnisse

Werte und Moralvorstellungen der 

Täter, die sexualisierter Gewalt 

entgegenstehen 

=> Diese werden im Verlaufe des 

Lebens erworben und sind auch 

von den Reaktionen der Umwelt 

abhängig!

• Haltungsentwicklung in 

Institutionen

• Standpunkte deutlich 

machen

• Sensibilisierung



Finkelhor: Modell der vier 
Voraussetzungen

Voraussetzungen Was bedeutet das?

Mögliche Ansatzpunkte in der 

Schutzkonzeptentwicklung in 

Institutionen

Überwindung 

äußerer 

Hindernisse

Gelegenheiten generieren, 

ungestört Kontakte zu Kindern 

aufzubauen (z.B. über die Wahl 

des Berufes, des 

Arbeitsplatzes)

• Haltung in der Institution 

verdeutlichen (bereits im 

Bewerbungsgespräch!)

• Deutliche Intervention schon bei 

Grenzüberschreitungen

Überwindung des 

Widerstandes des 

Opfers

Suche nach besonders 

vulnerablen Kindern, das Kind 

„gefügig“ machen (Kind muss 

Vertrauen entwickeln, 

Kontaktaufbau, Belohnungen, 

Drohungen)

• Empowerment von Kindern, 

Prävention

• Fachkräfte zu Täterstrategien 

schulen

• Fachkräfte ermutigen/ 

auffordern, Kinder aktiv 

anzusprechen, wenn sie den 

Eindruck haben das etwas nicht 

stimmt



Information für die Patient*innen
Fortbildung für die Mitarbeitenden



Schutzkonzept an der KJPP Ulm: 
Information



Informationsveranstaltungen für die 
Mitarbeitenden

• 04/2018 und 05/2019: Veranstaltung für die Mitarbeitenden

• 12/2018 und 12/2019: Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeitende 

Beide Formate sind 2020 und 2021 wegen Corona ausgefallen.



Kliniknewsletter



Fortbildung der Mitarbeitenden

• Alle Mitarbeitenden der Klinik können kostenfrei an den im Haus erstellten 

Online-Kursen teilnehmen

• Innerklinische Fortbildungen, z.B. Traumapädagogik, Gewaltfreie 

Kommunikation



Entwicklung von Leitfäden



Schutzprozess an der Hans-Lebrecht-Schule



Ein Motto entsteht 
bei einem Schulprojekt (2017)



DGKJP-Kongress 2017 in Ulm

https://dazugehoeren.info



Aufstellung der Skulpturengruppe 
„Dazugehören“



Fragen-und-Antworten-Fächer Hans-
Lebrecht-Schule



Fächer Patienteninformation
Hans-Lebrecht-Schule



Verhaltenskodex



Leitbild/Verhaltenskodex

• In einem Leitbild werden Haltungen, Ideen und Grundsätze einer Einrichtung 

ausformuliert. 

• Ziel eines Verhaltenskodex ist es, die in einem Leitbild ausgeführten 

grundsätzlichen Aussagen in konkretem gewünschtem Verhalten zu 

beschreiben, die Haltung einer Einrichtung also auf die Verhaltensebene zu 

übertragen. 



Leitbild/Verhaltensleitlinien: 

Beispiele für Übertragung

Aspekte eines 

Leitbildes
Stichwörter für eine konkrete Ausformulierung in Verhaltensleitlinien

Umgang mit 
Körperkontakt und 
Berührungen

Wahrnehmung und Respektierung individueller (auch eigener) Grenzen; 
Maßnahmen zum Selbst- und Fremdschutz; Definition eindeutiger 
„Tabuzonen“; Umgang mit Schamgrenzen; Reflexion der Bedürfnisse der 
Kinder/Jugendlichen nach Nähe/Zuwendung/ Aufmerksamkeit vs. eigene 
Bedürfnisbefriedigung; Regelungen zur körperlichen Interaktion, z.B. 
Trösten, Kuscheln; geschlechts- und kultursensibler Umgang etc.

Regelungen zu 
therapeut./pädagog./
med. 
(Disziplinierungs-)  
Maßnahmen

Definition legitimer und unangebrachter Handlungen je nach Kontext; 
Stufenpläne (z.B. Zwangsmaßnahmen bei aggressivem Verhalten); Einsatz 
von Lob/ Belohnung und Strafen; wie angemessen, legitim, abgestimmt und 
sinnvoll sind Maßnahmen?; unangebrachtes Nichtagieren in Situationen etc.

Umgang mit Medien 
und sozialen 
Netzwerken

Umgang mit Bild- und Tonaufnahmen (Recht am Bild!); Pflegen von 
Internetkontakten; Reflexion zu Regelungen der Mediennutzung der Kinder/ 
Jugendlichen; Umgang mit Konsum pornographischer Inhalte etc.



Schutzkonzept an der KJPP Ulm: 
Überarbeitung Leitbild



Schutzkonzept an der KJPP Ulm: 
Überarbeitung Leitbild



„Handyvertrag“



Beschwerdemöglichkeiten, vertrauensvoller 
Ansprechpartner sein



Leitfragen zum Thema 
Beschwerdemanagement Kinder/ 
Jugendliche und Bezugspersonen

• Welche Möglichkeiten bestehen für die Kinder und Jugendlichen und ihre 

Bezugspersonen, Beschwerden zu platzieren?

• Wie wird mit den Beschwerden umgegangen, das heißt, welche Abläufe sind 

hier etabliert?

• Funktioniert dieses Beschwerdesystem aus Ihrer Sicht? Wenn Nein: warum 

nicht?

• Wie werden die Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen über 

die Beschwerdewege informiert?

• Was könnte am Beschwerdesystem verbessert werden?



Leitfragen zum Thema 
Beschwerdemanagement Mitarbeitende

• Welche Möglichkeiten bestehen für Sie als Mitarbeiter:in, Beschwerden zu 

platzieren?

• Wie wird mit Beschwerden umgegangen, das heißt, welche Abläufe sind hier 

etabliert?

• Funktioniert dieses Beschwerdesystem aus Ihrer Sicht? Wenn Nein: warum 

nicht?

• Wie werden die Mitarbeitenden/wie wurden Sie beim Eintritt in die 

Einrichtung über die Beschwerdewege informiert?

• Was könnte am Beschwerdesystem verbessert werden?



Beschwerdemanagement: Umgang mit 
Teamdynamiken

• Teamdynamiken sind eine große Herausforderung für die Nutzung eines 

Beschwerdesystems. 

• Loyalität von Mitarbeitenden untereinander bei Beschwerden von 

Kindern/Jugendlichen oder Eltern

• Befürchtungen von Mitarbeitende als „Nestbeschmutzer“ und „Kollegenschweine“ 

wahrgenommen zu werden, wenn sie Fehlverhalten melden.

Fragen:

• Haben Sie solche Dynamiken schon bei sich oder bei anderen in Ihrer 

Einrichtung beobachtet? Welche Motive waren ausschlaggebend? 

• Wie können diese Mechanismen aufgebrochen werden? Was würde Ihnen 

persönlich helfen?



Spezielle Vorgaben zur Personalauswahl



Schutzkonzept an der KJPP Ulm: Anlage 
zum Arbeitsvertrag



Dienstanweisung des ärztlichen Direktors 
zum erweiterten Führungszeugnis

Erweitertes Führungszeugnis muss von 
jedem Mitarbeitenden in regelmäßigen 

Abständen vorgelegt werden. 



Erweitertes Führungszeugnis

Erweitertes Führungszeugnis muss von 
jedem Mitarbeitenden in regelmäßigen 
Abständen vorgelegt werden. 



Block Interventionsplan



Block Interventionsplan: Vorgaben G-BA

• Interventionsplan (z. B. bei Verdachtsfällen, aufgetretenen Fällen, 

Fehlverhalten von Mitarbeitern) 



Zu berücksichtigende Aspekte im Interventionsplan

Merkmale des Fehlverhaltens

Konstellation 
des Übergriffs

Zentraler Fokus:
Fachkraft auf 
Kind/ Jugend-
liche/n
Auch 
mitbedenken:
•Kinder und 

Jugendliche 
untereinander
• Fachkräfte 

untereinander
•Kind/ 

Jugendliche/r auf 
Fachkraft
•Übergriff 

außerhalb der 
Institution (z.B. 
Familie) -> 
Institution als 
Kompetenzort!

Intervention

Status des 
Verdachts

Schwere der 
Handlungen

Umgang mit 
beschuldigter 

Person

Informations-
management

Umgang mit 
Betroffenen, 

Bezugspersonen, 
Mitarbeitenden

Fachliches 
Fehlverhalten

Sexuelle 
Grenzverletzung

Sexueller 
Übergriff

Sexuelle Gewalt

Andere Formen 
von Gewalt

Verdacht

… bewahrheitet 
sich

… bewahrheitet 
sich nicht 
(-> evtl. 
Rehabilitation 
notwendig)

… bleibt 
vage/unklar/lässt 
sich nicht
aufklären

„Pädagogische“ 
Maßnahmen 
(Gespräche, 
fachliche 
Anleitung, 
Supervision, 
Fortbildung)

Arbeits- und 
personalrecht-
liche
Maßnahmen

Strafanzeige?

Evtl. 
Rehabilitation 
wenn Verdacht 
sich nicht 
bewahrheitet

Schutz, Hilfe 
und
Unterstützung

Weiteres 
Vorgehen

Informations-
abläufe

Informations-
pflichten

Meldepflichten

Dokumentation

Zugriff auf 
Informationen

Ablage, 
Speicherung, 
Löschung von 
Informationen

Hinzuziehen externer Unterstützung



Block Aufarbeitung



Block Aufarbeitung

• Ziel von Aufarbeitung sollte es immer sein, aus Fehlern zu lernen und es beim 

nächsten Mal (noch) besser zu machen

Vorgaben G-BA:  Aufarbeitung (u. a. Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit aufgetretenen Fällen entwickeln)

Analyse des Falles

=> Herausarbeiten 
problematischer 

Aspekte – was ist nicht 
gut gelaufen und 

woran lag das?

Ableitung von Aspekten, 
die am Schutzkonzept 

optimiert werden sollten

Überarbeitung des 
Schutzkonzeptes



Mögliche Aspekte für ein 
Aufarbeitungskonzept

• Definition von Rahmenbedingungen und Abläufen für einen 

Aufarbeitungsprozess (z.B. Ressourcen, Arbeitsstrukturen, 

Aufgabenverteilung)

• Analyse struktureller und personenbezogener Faktoren, die zu dem konkreten 

Vorkommnis/Fall geführt haben

• Strukturelle Faktoren sind z.B. Hierarchien, Arbeitsbedingungen, Arbeitsabläufe, 

bauliche Faktoren, mangelnde Qualifizierung, Fehlerkultur

• Personenbezogene Faktoren sind z.B. persönliche Defizite bei Mitarbeitenden oder 

Leitungspersonen, problematische persönliche Haltungen von Personen, Personen 

haben weggeschaut/nicht gemeldet



Mögliche Aspekte für ein 
Aufarbeitungskonzept

• Analyse der Abläufe der Fallbearbeitung, z.B. Meldung des Falles, Planung und 

Durchführung der Intervention, Kommunikation mit allen beteiligten Parteien

• Analyse der Folgen/Auswirkungen für die Institution, das Team, die 

Mitarbeitenden, die Patient:innen

• Einbindung von externer Expertise

• Schaffung von Hilfeangeboten für alle beteiligten Parteien



Lehren aus dem Schutzprozess an unserer Klinik



Was haben wir aus dem Schutzprozess in 
der Klinik gelernt?

• Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen  => Schutzkonzeptentwicklung 

braucht Zeit, langen Atem und Geduld.

• Nicht verzetteln => nicht alle Elemente von Schutzkonzepten gleichzeitig 

angehen, sondern ca. 3 auswählen und sich hier an die Entwicklung 

machen und dann kommen die nächsten dran

• Einer muss den Hut aufhaben => bottom-up hat Grenzen, ohne Führung 

und Lenkung geht es bei der Umsetzung des Schutzkonzeptes nicht



Was haben wir aus dem Schutzprozess in 
der Klinik gelernt?

• Die Leute bei der Stange halten => Schutzkonzeptentwicklung braucht 

engagierte Mitarbeitende und auch die, die diese Mitarbeitenden 

motivieren, es hängt schlussendlich alles an den Menschen

• Same procedure as every year => die Maßnahmen müssen immer wieder 

an die Mitarbeitenden kommuniziert werden, sonst ist das Konzept 

entwickelt, wird aber nicht gelebt

• Man muss über den Tellerrand schauen => Ein Schutzprozess umfasst mehr 

als Schutz vor Gewalt, die Institution soll ein Ort sein in dem sich alle 

wohlfühlen



Was haben wir aus dem Schutzprozess in 
der Klinik gelernt?

• Ohne Nebenwirkungen keine Hauptwirkung => Schutzprozesse haben gute 

Nebenwirkungen: ins Gespräch kommen, gemeinsam Abläufe entwickeln, 

Verständnis für Sichtweise anderer Arbeitskontexte und Berufsgruppen 

entwickeln, gemeinsam wachsen und damit wächst auch der 

Schutzprozess (Hauptwirkung)

• Und täglich grüßt das Murmeltier => insbesondere Haltungsentwicklung 

und ein adäquater Umgang mit Fehlern sind Prozesse, an denen jeden Tag 

gearbeitet werden muss



Evaluation von Schutzkonzepten



Folgende Elemente müssen mindestens umgesetzt sein:

• Prävention (u. a. Information und Fortbildung der Mitarbeiter, Entwicklung 

wirksamer Präventionsmaßnahmen, Selbstverpflichtung und Verhaltenskodex, 

altersangemessene Beschwerdemöglichkeit, vertrauensvoller Ansprechpartner sein, 

spezielle Vorgaben zur Personalauswahl),

• Interventionsplan (z. B. bei Verdachtsfällen, aufgetretenen Fällen, Fehlverhalten 

von Mitarbeitern) und

• Aufarbeitung (u. a. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit aufgetretenen 

Fällen entwickeln)

Die Umsetzung dieser Elemente muss auf einer Gefährdungsanalyse basieren.

G-BA-Regelung zur Umsetzung von SK: 
Umzusetzende Elemente

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4379/dd82cea3d93f74f346b9e6d03ed44313/2020-07-16_QM-RL_Vorgaben-aktueller-
Stand_BAnz.pdf (S.3)

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4379/dd82cea3d93f74f346b9e6d03ed44313/2020-07-16_QM-RL_Vorgaben-aktueller-Stand_BAnz.pdf


Evaluation von Schutzkonzepten

Notwendigkeit des 

schriftlichen 

Nachweises von 

Maßnahmen aufgrund 

der Regelung des G-BA

=> EHER 

QUANTITATIVE 

AUSRICHTUNG

Schutzkonzept muss 

im Alltag der Institution 

gelebt werden, sonst 

hat es keine 

Schutzwirkung

=> EHER QUALITATIVE 

AUSRICHTUNG

Hier kann eine 
Diskrepanz entstehen



Evaluation des DJI zum Stand der Umsetzung 
von Schutzkonzepten (12/2014-02/2019)

• Befragung zum Vorhandensein verschiedener Elemente von 
Schutzkonzepten

• Durchführung von qualitativen Interviews zu 
Gelingensbedingungen und Hindernissen bei der 

Umsetzung von Schutzkonzepten



• Bisher keine fixen Instrumente/Vorgehensweisen

• Grundsätzlich folgende Optionen:

• Messung der Abnahme von der als Schutzziel definierten Form der 

Gewalt

• Quantitative Erhebung des Vorhandenseins der Elemente eines SK

• Qualitative Bewertung der konkreten Elemente des SK

• Prozessevaluation

Evaluation von Schutzkonzepten



Evaluation von Schutzkonzepten

Messung der 
Abnahme von der 
als Schutzziel 
definierten Form 
der Gewalt 

• Schwierig zu erheben (kleines N, Fälle zu unterschiedlich um 
vergleichbar zu sein)

• Es kann nicht festgestellt werden, welche/s Element/e des 
SK-es zur Reduktion geführt hat/haben 

• evtl. Anstieg, da Handlungen eher berichtet werden 

• Erfassung und Dokumentation von Ereignissen ist trotzdem 
immer sinnvoll, da auf dieser Basis die Qualität der 
Maßnahmen verbessert werden kann

Quantitative 
Erhebung

• Vorhandensein der konkreten Elemente von 
Schutzkonzepten (z.B. Leitbild, Interventionsplan)

Qualitative 
Bewertung der 
konkreten 
Elemente des SK

• Indikatoren sind z.B.  Nutzungshäufigkeit, Anwendbarkeit im 
konkreten Fall

➢ Nicht für alle Elemente gut nutzbar! (z.B. Was macht ein 
Leitbild zu einem guten Leitbild in Bezug auf die Anwendung 
in der Praxis?)



Evaluation von Schutzkonzepten

Prozessevaluation

Beispiele für Leitfragen: 

• Steht die Leitungsebene hinter der SK-Entwicklung?

• Wird das Schutzkonzept partizipativ erstellt? Werden die 
Mitarbeitenden regelmäßig informiert?

• Gibt es ausreichend Ressourcen zur (Weiter-)Entwicklung 
des SKes?

• Sind Strukturen implementiert um das SK dauerhaft 
weiterzuentwickeln, z.B. SK-Gruppe? 

• Wurden aus Fehlern/Fällen Konsequenzen gezogen und das 
SK überarbeitet?

• Sind die Patient:innen/Klient:innen und die Mitarbeitenden 
zufrieden? Fühlen diese sich sicher in der Einrichtung?



Herausforderung in der Umsetzung insbesondere in großen Institutionen:

• Welche Elemente von SK können zentral entwickelt werden, was muss in 

den einzelnen Kliniken getan werden? (z.B. Uniklinik Ulm  KJPP Ulm)

• Wie kann darüber ein Austausch entwickelt werden? 

• Welche Arbeitsstrukturen sind sinnvoll?

Evaluation von Schutzkonzepten



Fazit



• Krankenhäuser, Praxen und das gesamte Gesundheitswesen müssen eine 

aktivere Rolle spielen …

• weil die Basisrate von Übergriffen in diesem Bereich, angesichts der 

punktuellen Kontakte, überraschend hoch ist

und 

• weil Patient:innen besonders vulnerabel sind und in einem starken 

Abhängigkeitsverhältnis stehen. 

Fazit 



• Schutzkonzeptentwicklung ist jetzt verpflichtend Teil der QM-Richtlinie –

alle Kliniken müssen sich nun auf den Weg machen ein Schutzkonzept zu 

entwickeln und die Ergebnisse im Rahmen der Qualitätsberichterstattung 

darstellen. 

• In der Evaluation von Schutzkonzepten ist die mögliche Diskrepanz zwischen 

der Notwendigkeit, Maßnahmen schriftlich niederzulegen und der Frage, 

inwieweit diese in der Praxis der Institution auch tatsächlich gelebt werden, 

zu beachten. 

Fazit 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt: joerg.fegert@uniklinik-ulm.de


